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Mi t Bezug auf die Anfrage' der Abgeordneten NI: ach u n z e und 

Genossen vom 16.4.1958" betreffend die :3chaffung eines Sparbegünstigungegesetzes, 

teilt Bundesminister für Fj. ':la .... !Zen Dr, Kam i t z folgendes mit g 

Das Burrlesgesetz vom 2J ,April 1953 über die Begünstigung des Sparens, 

Sparbegünstigungsgesetz, BGBL IITr< 51/1953, enthält Fristen, die mit Ende dieses 

Jahres ablaufen. Dieser Umstand hat schon vor geraumer Zeit Anlass dazu gegeben, 

die Frage zu prüfen, ob die' in diesem Gesetz genaurrl:ien Fristen im Wege einer 

Abänderung des Gesetzes erstreckt werden sollten. Die damals angestrebten 

Untersuchungen haben zu dem ErGebnis geführt, dass eine Erstreckung dieser 

Fristen volkswirtsohaftlioh nicht vertretbar wäre. Die hiebei massgebenden 

Argumente haben auoh jetzt wei t,erhi n Gel tune;, teilweise fallen sie sogar noch 

stärker ins Gewicht. Die Argum3~1te, die gegen eine Brstreokung der im Spar-

bErgü.m~tigungsgesetz ger;.a nuten Termj. ne spreohen" si ndg 

Im Zei tpunkt der Verabschiedur:g des Sparbegünstigungsgesetzes konnte, 

gestützt auf die fortschreitende Festigung der österreichischen Währung und 

das Vertrauen der Bevölkerung zum Schilling, damit begonnen werden, den in­

ländischen Kapitalmarkt in Gang zu seizen. Im damaligen Zeitpunkt war es volks­

wirtschaftlich gereohtfertigt, diese zunäohst noch schwache Entwicklung durch 

den Impuls steuerlioher Begünstigungen zu stärken. Insbesondere sollte der 

Sparer dazu veranlasst werden, ei ne längere Bindung seiner Spareinlagen vor­

zunehmen. Die nämlichen Begünsti6Ungen sollten auch der längerfri stigen Anlage 

in österreichisohe \Vertpapiere zukommen. 

Bei der Begünstigung der Wertpapiere War von Seite des Bundesministeriums 

für Finanzen seinerzett nicht in Aussicht genommen, eine Unterscheidung zwisohen 

fes:tverzinsliohem Wertpapie:r lmd Aktie zu machen. Schliesslich wur:cfe'n jedoch 

die Beg'Ünsti6Ungen dieses Gesetzes nur auf Spareinlagen und festverzinsliohe 

Wertpapiere ausgedehnt. 

Im gegenwärtigen 1:.ugenblick kann nicht mehr behauptet werde!l' dass das 

Funktionieren des österr8ichischen Kapitalmarktes Resultate bringe, die unter 

Bedachtnahme auf die sonstigen relevanten Voraussetzungen hinter den ErwartungAn 

zurückblieben .. Es muss daner bezweifelt werden, dass eine weitere Förderungs-
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massnahme durch Gewährung steuerlicher Begünstigungen wesentliche Steigerungen 

der 1 angfristigen Kapital bildung mit sich bringen würde. Während aber im 

Anfangstadium einer Kapitalmarktbildung jede l\t[öglichkei t zur Förderung der 

inländischen Kapitalbildune; unter allen Umständen ausgenützt wars scheint 

dies im Rapmen der stabilisierten Wirtschaft nicht mehr unbe'di ntSt gerecht­

fertigt zu sein. Vor allem muss daran e:r'i nnert werden,. dass die Förderung 

der Spartätigkeit duroh Gewährung steuerlicher Begünstigungen zu Lasten von 

Ei nnahmen. des Staates geht und damit unter anderem die Höglichkei t der Duroh~· 

führung wichtiger Investi ti onen des Bundes gesohmälert' ·wlhrd. lhe konjunktux. 

politische Bedeutung dieser Investitionen tritt aber gerade im jetzigen Zeit­

punkt besonders in Erscheinung. Es ist daher nicht vertretbar, diese Kon­

sequenz zugunsten einer Massnahme in Kauf zu nehmen, die Auswirkungen erziGlen 

soll, welche voraussiohtlich auch ohne dieselbe eintreten würden. 

Weiters sei in c'iesem Zusammenhang festgestelltsdass nach Ansicht delS 

Bundesministeriums für Finanzen gas8tzl'iche Massnahmen zur Förderung der Spar­

tätigkeit eine eil1..heitliche Begünstigung aller Sparmöglichkeiten vorzusehen 

hätten. Eine Verlängerung der Fristen des Sparbegtinstigungsgesetzes in der 

b " isher geltenden Fassung würde die Diskriminierung der Aktiell. gegenüber den 

anderen Wertpapierkategorien jedoch ungerechtfertigterweise fortsetzen. 

Zu den inder Anfrage der Herren Abgeordneten Machunze und Genossen vom 

16.April 1958 Emthal tenen Feststellungens betreffend die Auswirkungen des 

Sparbegünstigungsgesetzes s sei noch bemerkt, ~ass es nicht möglich ist, mit 

absoluter Sicherheitfestzustellens welche Au~vVirkungen das Sparbegünstigungs­

gesetz 1953 gehabt hat .. weil nicht abzusehen ist, 'Tvelche Entwickh'.ng der 

österreichische Kapitalmarkt ohne d:i.eses Gesetz genommenäätte. Es kannange .... 

nommen werden, dass die Begünstigun,sen dieses Gesetzes auf die Zeichnung von 

Obligationens Pfandbriefen und Kommunalschuldvsrschrei bungen von Bi nfluss waren. 
! 

Auf die Entwicklung der Sparei nlag9n }:cinge~en dürften die Bestinmungen des 

genannten Gesetzes Dur von unbedeutendem Ei nfluss gewesen sei n. 

Aus den dargelegten G:::'Ür..den ll'$hme ich die Vorlage eines Sparbegünstigungs­

gesetzes nicht in AUSSicht •. J.iis ist jedoch beabsichtigt·. bei der nächsten 

Änderung steuerrechtlicher Vorschriften eine gesetzliche Bestimmung zu 

schaffen, wonach die Ansohaffung von Teilsohuldverschreibungen der öffentliohen 

Hand und der Elek-trizi tä tswirtschaft steuerlich begünstigt wird. 
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